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Betrifft: Bundesgesetz über die Partnerschaft 
für Freie Berufe (Partnerschaftsgesetz) 

Zu dem übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes über die 

Partnerschaft für Freie Berufe (Partnerschaftsgesetz) ge­

stattet sich die gefertigte österreichische Dentistenkammer 

nachfolgende Stellungnahme abzugeben: 

Die gefertigte Kammer ist mit dem übermittelten Entwurf 

des Partnerschaftsgesetzes einverstanden, insbesonders be­

grüßt sie den Abs.2 des § 3 des Entwurfes, da er für die 

Dentisten von entscheidender Bedeutung ist. 

Im übrigen unterstützt die Österreichische Dentistenkammer 

die Stellungnahme, die von der Bundeskonferenz der Kammern 

der Freien Berufe Österreichs zu diesem Gesetzentwurf abge­

geb en wurde. 

25 Exemplare dieser Stellungnahme werden dem Präsidium des 

Nationalrates übermittelt. 
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